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Claus

Lernmaterialverordnung
Gültig: Alle Hs, Ahs und Höhere Schulen

Ab Kundmachung sofort bis auf Widerruf (neue Regelung)

Präambel/Grundsatz:

Jedes Kind, das die HS oder die AHS oder Höhere Schulen besucht benötigt einen Laptop, das soll für mehr
Spaÿ am Lernen, bessere
Lernerfolge und leichtere Schultasche sorgen.

§1 Inhalt:

Alle Kinder brauchen ab der 5. Schulstufe einen Laptop, der als Ersatz für die altmodischen Bücher und Hefte
dient. Das Gesetz gilt in allen HS und AHS.

Begriffsbestimmung:

Als Laptop gilt in diesem Fall jeder tragbare Computer mit genügend Vorraussetzung um als Schulbuch/heft
Ersatz zu dienen.

Ausgenommen:

Pcs die nicht über genug Rechenleistung oder z.B. Arbeitsspeicher verfügen, um in der Schule eingesetzt zu
werden, sollten nicht verwendet werden. Leute die sich solch einen Computer nicht leisten können, wird ein Teil
des Betrags erlassen.

§2 Verantwortungsregelung:

Alle Schüler sind für ihren Pc selbst verantwortlich. Der/die SchülerInn die/der keinen Computer besitzt wird
vorlaü�g von der Schule ein Computer zur Verfügung gestellt.

§3 Zuwiderhandeln ist Missachtung des Gesetzes:

Die Schule die gegen dieses Gesetz verstöÿt wird einer Untersuchung unterzogen und muss wenn nötig mit den
Hilfsmitteln ausgestattet werden. Unter Umständen bekommt diese eine Sonderregelung.
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